
 

 

Protokoll über einen Gesellschafterbeschluss der 
DUBAI DIREKT FONDS GmbH & Co. KG i.L. 

(§ 19 des Gesellschaftsvertrages) 
 
Am 17.05.2010 leitete der Liquidator der DUBAI DIREKT FONDS GmbH & Co. KG i.L., Herr 
Dr. Julius F. Reiter ein schriftliches Umlaufverfahren ein, das am 10.06.2010 um 23:59 Uhr 
endete. 
 
Die Abstimmung erfolgte gemäß § 19 des Gesellschaftsvertrages. Ein Beschluss gilt danach 
als gefasst, wenn die einfache Mehrheit des abstimmenden Kapitals zustande kommt. 
Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Gesellschaftsvertrages; diese benötigen ein 
2/3 Mehrheit (hier TOP 8). Stimmenthaltungen gelten als nicht an der Abstimmung 
teilgenommen.  
 
Die Gesellschaft verfügt über 19.434 (19.414 Stimmen aus Kommanditkapital, 20 Stimmen 
Komplementärin).  
 
Die nicht von den Treugeber-Gesellschaftern direkt abgegebenen Stimmen hat die 
Treuhänderin IWuS gemäß § 6 Abs. 5 des Treuhandvertrags für die Treugeber wie folgt 
abgegeben: TOP 1, TOP 3, TOP 5 und TOP 8 jeweils mit JA und TOP 2, TOP 4, TOP 6 und 
TOP 7 jeweils mit NEIN. 
 
Die Abstimmungsergebnisse der einzelnen Beschlusspunkte, aufgrund der vom Liquidator  
vorgenommenen Auszählung, stellen sich wie folgt dar: 
 
 
1. Feststellung des Abschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr bis zum 31.12.2006 

 

abgegebene Stimmen:  19.434 (100,00 %, somit beschlussfähig) 
abzgl. Enthaltungen:       985  
abzgl. ungültige Stimmen:      239  
= teilnehmende Stimmen: 18.210 (100,00 %) 
Ja-Stimmen:   17.775 (  97,61 %) 
Nein-Stimmen:        435 (    2,39 %) 
 
Mit der Mehrheit an Zustimmungen haben die Gesellschafter den Abschluss für das 
Rumpfgeschäftsjahr bis zum 31.12.2006 festgestellt. 
 

 

2. Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin quickfunds Gesellschaft für 
Internationales Investment mbH für ihre Geschäftsführung im Rumpfgeschäftsjahr 
vom 29.03.2006 bis zum 31.12.2006 
 
abgegebene Stimmen:   19.434 (100,00 %, somit beschlussfähig) 
abzgl. Enthaltungen:     1.203 
abzgl. ungültige Stimmen:       248 
= teilnehmende Stimmen:  17.983 (100,00 %) 
Ja-Stimmen:      7.518 (  41,81 %) 
Nein-Stimmen:    10.465 (  58,19 %) 
 



Mit der Mehrheit an Nein-Stimmen haben die Gesellschafter der  persönlich haftenden 
Gesellschafterin quickfunds Gesellschaft für Internationales Investment mbH für ihre 
Geschäftsführung im Rumpfgeschäftsjahr vom 29.03.2006 bis zum 31.12.2006 die 
Entlastung verweigert. 
 
 

3. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2007 
 
abgegebene Stimmen:   19.434 (100,00 %, somit beschlussfähig) 
abzgl. Enthaltungen:        857 
abzgl. ungültige Stimmen:       249 
= teilnehmende Stimmen:  18.328 (100,00 %) 
Ja-Stimmen:    17.538 (  95,69 %) 
Nein-Stimmen:         790 (    4,31 %) 

 

Mit der Mehrheit an Zustimmungen haben die Gesellschafter den Jahresabschluss bis 
zum 31.12.2007 festgestellt. 
 

 

4. Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin quickfunds Gesellschaft für 
Internationales Investment mbH für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2007 
 

abgegebene Stimmen:   19.434 (100,00 %, somit beschlussfähig) 
abzgl. Enthaltungen:     1.318 
abzgl. ungültige Stimmen:       340 
= teilnehmende Stimmen:  17.776 (100,00 %) 
Ja-Stimmen:      6.829 (  38,42 %) 
Nein-Stimmen:    10.947 (  61,58 %) 
 
Mit der Mehrheit an Nein-Stimmen haben die Gesellschafter der  persönlich haftenden 
Gesellschafterin quickfunds Gesellschaft für Internationales Investment mbH für ihre 
Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2007 die Entlastung verweigert. 
 

 

5. Feststellung des Abschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2008 bis 
zum 30.09.2008 

 

abgegebene Stimmen:   19.434 (100,00 %, somit beschlussfähig) 
abzgl. Enthaltungen:     1.248 
abzgl. ungültige Stimmen:       304 
= teilnehmende Stimmen:  17.882 (100,00 %) 
Ja-Stimmen:    15.457 (  86,44 %) 
Nein-Stimmen:      2.425 (  13,56 %) 
 
Mit der Mehrheit an Zustimmungen haben die Gesellschafter den Abschluss für das 
Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 30.09.2008 festgestellt. 
 

 



6. Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin quickfunds Gesellschaft für 
Internationales Investment mbH für ihre Geschäftsführung im Rumpfgeschäftsjahr 
vom 01.01.2008 bis zum 30.09.2008 
 
abgegebene Stimmen:   19.434 (100,00 %, somit beschlussfähig) 
abzgl. Enthaltungen:     1.499 
abzgl. ungültige Stimmen:       243 
= teilnehmende Stimmen:  17.692 (100,00 %) 
Ja-Stimmen:      4.807 (  27,17 %) 
Nein-Stimmen:    12.885 (  72,83 %) 
 
Mit der Mehrheit an Nein-Stimmen haben die Gesellschafter der  persönlich haftenden 
Gesellschafterin quickfunds Gesellschaft für Internationales Investment mbH für ihre 
Geschäftsführung im Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 30.09.2008 die 
Entlastung verweigert. 
 
 

7. Billigung der von Dr. Targan entfalteten Tätigkeit bzgl. der Umsetzung der 
Gesellschafterbeschlüsse vom 03.03.2009 
 
abgegebene Stimmen:   19.434 (100,00 %, somit beschlussfähig) 
abzgl. Enthaltungen:     1.156 
abzgl. ungültige Stimmen:       354 
= teilnehmende Stimmen:  17.924 (100,00 %) 
Ja-Stimmen:      7.993 (  44,26 %) 
Nein-Stimmen:      9.991 (  55,74 %) 

 
Mit der Mehrheit an Nein-Stimmen haben die Gesellschafter die von Dr. Targan 
entfaltete Tätigkeit bzgl. der Umsetzung der Gesellschafterbeschlüsse vom 03.03.2009 
nicht gebilligt. 

 
 
8. Änderung von  § 19 Satz 8 und 9 des Gesellschaftsvertrages hinsichtlich der 

Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung 
 
Es wird vorgeschlagen von  § 19 Satz 8 und 9 des Gesellschaftsvertrages hinsichtlich 
der Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung wie folgt zu ändern: 
 

„[…] Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle 

Gesellschafter ordnungsgemäß geladen sind, die persönlich haftende 

Gesellschafterin sowie die Treuhandkommanditistin anwesend oder wirksam 

vertreten sind und mindestens 50 % des abstimmungsberechtigten Kapitals 

vertreten ist. Sollte die Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig 

sein, ist binnen vier Wochen eine neue Gesellschafterversammlung nach 

den Vorschriften des Gesellschaftsvertrages mit derselben Tagesordnung 

einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Höhe des vertreten Kapitals 

beschlussfähig ist, wenn hierauf in der Ladung ausdrücklich hingewiesen 

wurde. […]“ 

 
abgegebene Stimmen:   19.434 (100,00 %, somit beschlussfähig) 



abzgl. Enthaltungen:        746 
abzgl. ungültige Stimmen:       299 
= teilnehmende Stimmen:  18.389 (100,00 %) 
Ja-Stimmen:    15.834 (  86,11 %) 
Nein-Stimmen:      2.555 (  13,89 %) 
 
Der Beschlusspunkt 8. ist durch die notwendige 2/3 Mehrheit an Zustimmungen wie 
vorgeschlagen gefasst. 

 
 
Düsseldorf, 14.06.2010 

 
 
 
 

   Dr. Julius F. Reiter 
      - Liquidator - 

 

 


